
Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2015

JENOPTIK Aktiengesellschaft, Jena

- ISIN DE0006229107, WKN 622910 -



2



3

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

Mittwoch, dem 3. Juni 2015, 11.00 Uhr,

im congress centrum neue weimarhalle, UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein und geben nachstehend die Tagesord-
nung mit Beschlussvorschlägen bekannt:

I. Tagesordnung
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die JENOPTIK AG 
und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands 
zur Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des  
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und Absatz 5 HGB sowie § 315 
Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014

Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einladung im 
Bundesanzeiger in unseren Geschäftsräumen (Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena) zur Ein-
sichtnahme durch die Aktionäre aus und sind auf unserer Internetseite unter  
www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung einsehbar. Die Unter-
lagen werden auch während der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 zugänglich sein 
und mündlich erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesord-
nungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern- und 
Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 
AktG festgestellt.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2014 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in 
Höhe von Euro 29.404.324,15 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie 

bei 57.238.115 dividendenberechtigten Stückaktien Euro 11.447.623,00 
Gewinnvortrag auf neue Rechnung Euro 17.956.701,15 

Für den Fall, dass sich bis zur Hauptversammlung die Zahl der dividendenberechtigten 
Stückaktien verändert, wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung  
einer Dividende von Euro 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie ein angepasster  
Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet.

Bei Annahme des Beschlussvorschlags gilt für die Auszahlung der Dividende Folgendes: 
Da die Dividende wie in den Vorjahren auch in vollem Umfang aus dem steuerlichen Ein-
lagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von 
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Eine Steuererstattungs- oder Steueran-
rechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden.

Die Dividende wird voraussichtlich am 4. Juni 2015 gezahlt.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das am 
31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr Entlastung 
zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum 
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2015 zu wählen.

Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats stützt sich auf die inhaltsgleiche Empfehlung des 
Prüfungsausschusses.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines 
neuen genehmigten Kapitals und Satzungsänderung

Das von der Hauptversammlung vom 9. Juni 2010 beschlossene genehmigte Kapital wird 
am 31. Mai 2015 enden (§ 4 Absatz 5 der Satzung der JENOPTIK AG). Um die Gesell-
schaft auch künftig in die Lage zu versetzen, unter Stärkung der Eigenkapitalbasis ihren 
Finanzbedarf schnell und flexibel decken zu können, soll unter Aufhebung der bestehen-
den Ermächtigung eine neue Ermächtigung über ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis 
zu Euro 44.000.000,00 geschaffen werden.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass sämtliche Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-
schluss insgesamt auf maximal 20 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals – bzw. falls dieser Wert geringer ist – auf 
20 Prozent des zum Zeitpunkt der Ausübung bestehenden Grundkapitals beschränkt wer-
den. Auf diese Höchstgrenze von 20 Prozent sollen auch Aktien angerechnet werden, die 
(i) zur Bedienung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die während der 
Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wur-
den oder noch auszugeben sein können, oder die (ii) während der Laufzeit des genehmig-
ten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts als eigene Aktien veräußert werden.

Da bei der Ermächtigung zur Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, über die die Hauptversammlung 2013 Beschluss gefasst hat, eine entsprechen-
de wechselseitige Anrechnung nicht vorgesehen war, verpflichten sich Vorstand und Auf-
sichtsrat bei einer etwaigen Ausnutzung der Ermächtigung zur Begebung von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts, 
ebenfalls die zuvor genannte 20 Prozent-Grenze entsprechend anzuwenden, so dass bei 
der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
etwaige bezugsrechtsfrei geschaffene Aktien aus dem genehmigten Kapital 2015 zu be-
rücksichtigen sind. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Es wird ein genehmigtes Kapital 2015 durch Neufassung des § 4 Absatz 5 der Satzung 
wie folgt neu geschaffen: 

„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Juni 2020 
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 44.000.000,00 durch einmalige oder 
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/
oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen („genehmigtes Kapital 2015“). Die 
neuen Aktien können von einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der  
Aktionäre auszuschließen:

a) für Spitzenbeträge; 

b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere auch im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüssen oder für den Erwerb von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung des 
bestehenden Anteilsbesitzes) oder von anderen mit einem solchen Akquisitionsvor-
haben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern sowie von 
Forderungen gegen die Gesellschaft;

c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit der auf die neuen Aktien entfal-
lende Anteil am Grundkapital unter Berücksichtigung von Hauptversammlungsbe-
schlüssen bzw. der Ausnutzung anderer Ermächtigungen zum Ausschluss des Be-
zugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG seit dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung weder insgesamt 10 Pro-
zent des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden 
Grundkapitals noch insgesamt 10 Prozent des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 
Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen  
Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; 

d) bei der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft und von mit ihr mehrheitlich verbun-
denen Unternehmen.

Sämtliche vorstehende Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind insgesamt auf 
20 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals – bzw. falls dieser Wert geringer ist – auf 20 Prozent des zum Zeitpunkt 
der Ausübung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von  
20 Prozent sind Aktien anzurechnen, die (i) zur Bedienung von Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden oder noch auszugeben sein können 
oder die (ii) während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts von der Gesellschaft als eigene Aktien veräußert werden.

Über die Einzelheiten der Ausgabe der neuen Aktien, insbesondere über deren Bedingun-
gen sowie über den Inhalt der Rechte der neuen Aktien entscheidet der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung

Die von der Hauptversammlung am 9. Juni 2010 beschlossene Ermächtigung zur Durch-
führung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wird am 31. Mai 2015 enden. 
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Um die Gesellschaft auch künftig in die Lage zu versetzen, in angemessenem Umfang zu-
sätzliches Eigenkapital schnell und flexibel zu schaffen, soll unter Aufhebung der  
bestehenden Ermächtigung eine neue Ermächtigung mit anschließender Satzungsände-
rung beschlossen werden.

Das neue genehmigte Kapital entspricht inhaltlich im Wesentlichen den Regelungen des 
bisherigen genehmigten Kapitals 2010. Neben einer Erhöhung des Umfangs auf bis zu 
Euro 44.000.000,00 wurden gegenüber dem genehmigten Kapital 2010 im Interesse  
eines weitergehenden Verwässerungsschutzes der Aktionäre zusätzliche Begrenzungen 
im Hinblick auf die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss aufgenommen.

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum  
2. Juni 2020 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 44.000.000,00 – das ent-
spricht ca. 29,7 Prozent des Grundkapitals – durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen 
einmal oder mehrmals zu erhöhen („genehmigtes Kapital 2015“). Die neuen Aktien kön-
nen von einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein  
Bezugsrecht. In den folgenden Fällen soll der Vorstand ermächtigt sein mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen:

a) Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträ-
ge dient der Erleichterung der technischen Durchführung der Kapitalerhöhung, wenn 
infolge der Festlegung eines glatten Bezugsrechtsverhältnisses Spitzenbeträge  
entstehen, die nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch 
Veräußerung über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. Die Spitzenbeträge sind im Verhältnis zur gesamten Kapitalerhöhung  
regelmäßig von untergeordneter Bedeutung.

b) Das Bezugsrecht soll ferner bei Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden kön-
nen. Die Gesellschaft möchte insbesondere in geeigneten Einzelfällen zur Stärkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit und zur Steigerung ihres Wertes und ihrer Ertragskraft 
weiterhin Unternehmen oder Beteiligungen daran erwerben bzw. bestehende Betei-
ligungen ausbauen oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen,  
sofern sich die Gelegenheit dazu bietet. Durch die Möglichkeit des insbesondere zu 
diesem Zweck vorgesehenen Bezugsrechtsausschlusses soll der Vorstand in die Lage 
versetzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats solche Erwerbe gegen Überlas-
sung von Aktien der Gesellschaft durchzuführen, ohne zuvor eigene Aktien zurück-
kaufen zu müssen. Die Praxis zeigt, dass Verkäufer häufig als – vollständige oder teil-
weise – Gegenleistung für einen solchen Erwerb Aktien der Gesellschaft verlangen. 
Mitunter scheidet ein im Interesse der Gesellschaft liegender Unternehmenserwerb 
gegen ausschließliche Barzahlung wegen seines Umfangs oder wegen der Notwen-
digkeit der Aufrechterhaltung einer optimalen Finanzstruktur für die Gesellschaft 
aus. In den genannten Fällen ist eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre erforderlich, um die sich bietende Gelegenheit zum Erwerb nut-
zen zu können. Ein Abwarten der einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung 
der Gesellschaft ist demgegenüber in der Regel nicht möglich. Bei solchen Unterneh-
menserwerben kann es darüber hinaus sinnvoll sein, neben dem eigentlichen Akqui-
sitionsobjekt weitere Wirtschaftsgüter mit Aktien als Gegenleistung zu erwerben, 
wenn beispielsweise ein zu erwerbendes Unternehmen nicht Inhaber von mit seinem 
Geschäftsbetrieb im Zusammenhang stehenden gewerblichen Schutzrechten bzw. 
Immaterialgüterrechten ist. Vor diesem Hintergrund sieht der Beschlussvorschlag  
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vor, dass das Bezugsrecht auch ausgeschlossen werden kann, um neue Aktien im 
Rahmen des Erwerbs einlagefähiger Wirtschaftsgüter, die mit dem Erwerb von Unter-
nehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen in Zusam-
menhang stehen, auszugeben. Ferner soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 
können, um den Inhabern von Forderungen gegen die JENOPTIK AG – seien sie  
verbrieft oder unverbrieft – an Stelle der Geldzahlungen ganz oder zum Teil Aktien 
der Gesellschaft zu gewähren. Die Gesellschaft erhält dadurch zusätzliche Flexibilität 
und kann, beispielsweise in Fällen, in denen ihren Aktionären die Wahlmöglichkeit 
geboten werden soll, ihren Bardividendenanspruch gegen Aktien zu tauschen (soge-
nannte Aktiendividende), bei entsprechender Wahl des Aktionärs statt einer Bar-
zahlung Aktien gewähren und so ihre Liquidität schonen. 

 
In allen Fällen des Bezugsrechtsausschlusses bei Sachkapitalerhöhungen gemäß  
Ziffer b) des Beschlusses wird der Vorstand den Ausgabebetrag mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter Berücksichtigung des Ergebnisses der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Prüfung des Wertes einer Sacheinlage und der angemessenen Wahrung der  
Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festlegen. 

c) Der vorgesehene Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Absatz 1 und 2,  
186 Absatz 3 Satz 4 AktG bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ermöglicht im 
Bedarfsfall eine rasche, flexible sowie kostengünstige Stärkung der Eigenmittel der 
Gesellschaft. In einem sich ständig ändernden Marktumfeld soll es dem Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats möglich bleiben, einen etwaigen Kapitalbedarf der 
Gesellschaft zur Nutzung kurzfristig sich bietender Chancen schnell zu decken. Auch 
sollen günstige Marktgegebenheiten zur Deckung eines künftigen Finanzierungsbe-
darfs der Gesellschaft genutzt werden können. Dabei führt die bezugsrechtsfreie  
Kapitalerhöhung in der Regel wegen des Wegfalls der zeitaufwändigen Bezugs-
rechtsabwicklung und üblicher Bezugsrechtsabschläge zu einem schnelleren und hö-
heren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Der Be-
zugsrechtsausschluss liegt damit im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Die 
Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass der auf die neuen Aktien entfallende An-
teil am Grundkapital unter Berücksichtigung der Ausnutzung von Hauptversamm-
lungsbeschlüssen bzw. der Ausnutzung anderer Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG seit dem Wirksamwerden der Ermächtigung weder insgesamt 10 Prozent 
des zum Zeitpunkt der Eintragung des genehmigten Kapitals bestehenden Grund-
kapitals noch insgesamt 10 Prozent des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG unterschreitet. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionär e 
bleiben bei einem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG  
angemessen gewahrt. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis ausgegeben werden dürfen, 
der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die auszugebenden Aktien geschieht zeitnah vor der Aus-
gabe. Der Vorstand wird sich dabei unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie 
möglich zu halten. Die Aktionäre sind in diesem Zusammenhang dadurch geschützt, 
dass der Abschlag zum Börsenkurs nicht wesentlich sein darf. Außerdem haben die 
Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft jederzeit 
durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher bei Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss sichergestellt, dass im 
Einklang mit § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen 
der Aktionäre gewahrt bleiben, während die Gesellschaft rasch, flexibel und kosten-
günstig ihre Eigenmittel stärken kann.
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d) Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr mehrheitlich  
verbundener Unternehmen dient der Integration und Steigerung der Motivation der 
Mitarbeiter durch die Beteiligung am Unternehmen und liegt damit im Unternehmen-
sinteresse. Sie ist nur mit Bezugsrechtsausschluss möglich. Der Ausgabebetrag der 
Aktien bei der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr mehrheitlich ver-
bundener Unternehmen kann bei Ausgabe unter dem aktuellen Börsenkurs liegen. 
Die Vergünstigung soll nicht aufgrund einer formalen Betrachtung des Abschlags für 
die einzelne Aktie bestimmt werden. Vielmehr soll der Gesamtbetrag der einem Mit-
arbeiter durch die günstigeren Aktien jeweils gewährten Vergünstigung in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Vergütung des Mitarbeiters oder dem erwarteten Vorteil 
für das Unternehmen aus dem Erreichen der Bedingungen stehen.

Um die Aktionäre zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligungen abzusichern, 
werden in dem vorgeschlagenen Beschluss sämtliche vorstehenden Ermächtigungen  
zum Bezugsrechtsausschluss insgesamt auf 20 Prozent des zum Zeitpunkt  
des Wirk sam werdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals – bzw. falls dieser 
Wert geringer ist – auf 20 Prozent des zum Zeitpunkt der Ausübung bestehenden Grund-
kapitals beschränkt. Auf die 20 Prozent-Grenze werden Aktien angerechnet, die aufgrund 
von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts bege-
benen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder noch 
auszugeben sein können. Ferner werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit 
des genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss von der Gesellschaft als eigene 
Aktien veräußert werden. Durch diese Grenze wird der Gesamtumfang einer bezugs-
rechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2015 beschränkt. Die Ak-
tionäre werden zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligungen abgesichert.  
Vorstand und Aufsichtsrat verpflichten sich bei einer etwaigen Ausnutzung der bestehen-
den Ermächtigung zur Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts, die zuvor genannte 20 Prozent-Grenze ebenfalls  
anzuwenden. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall unter Abwägung der Interessen der bisherigen  
Aktionäre sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
und ein etwaiger Bezugsrechtsausschluss erforderlich sind und im wohlverstandenen  
Interesse der Gesellschaft und damit der Aktionäre liegen. 

Der Vorstand wird nach einer (teilweisen oder vollständigen) Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals der nächsten Hauptversammlung über diese Ausnutzung berichten.

II. Weitere Angaben und Hinweise
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der  
Gesellschaft Euro 148.819.099,00 und ist eingeteilt in 57.238.115 auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien. Jede Stückaktie vermittelt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der 
Stimmrechte ebenfalls 57.238.115 beträgt. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einbe-
rufung keine eigenen Aktien.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 
§ 21 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversamm-
lung unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) angemeldet und ihren Aktienbesitz nach-
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gewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Ge-
sellschaft unter der folgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 27. Mai 2015, 
24:00 Uhr (die Nutzung eines Übermittlungswegs ist ausreichend) zugehen:

JENOPTIK AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 4.1.1. General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0)69-13626 351
E-Mail: HV-Eintrittskarten@commerzbank.com

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen in deutscher oder engli-
scher Sprache erfolgen. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch eine in Textform 
(§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts zu erbringen und hat 
sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung  
(13. Mai 2015, 0:00 Uhr) zu beziehen („Nachweisstichtag“).

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den oben genannten Nachweis erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts richten sich dabei 
ausschließlich nach dem Aktienbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Falle der 
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbe-
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Personen, die zum Nachweisstich-
tag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen 
(hinzu-) erworbenen Aktien daher nicht teilnahme- oder stimmberechtigt, sofern sie sich 
vom Veräußerer hierfür nicht bevollmächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenbezugsberechtigung.

Nach Zugang des Nachweises ihres Aktienbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben 
genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die 
oben genannte Adresse Sorge zu tragen.

3. Möglichkeiten der Stimmrechtsausübung 

Unsere Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst oder nach Vollmachtser-
teilung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktio-
nären, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter oder 
sonstige Dritte, auszuüben. 

a) Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind für den betreffenden Aktienbesitz eine 
fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes nach den in vorste-
hender Ziff. 2 beschriebenen Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktio-
när mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurück-
weisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Für Kreditinstitute, 
Vereinigungen von Aktionären oder andere, diesen gemäß § 135 Absatz 8 und Ab-
satz 10 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen können Besonderheiten  
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gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in diesem Fall rechtzeitig mit dem zu Be-
vollmächtigenden wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Voll-
macht abzustimmen.

Mit der Eintrittskarte wird den Aktionären ein Vollmachtsformular zugesandt. Ein 
Vollmachtsformular kann außerdem bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. 
steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jenoptik.de in der Rubrik  
Investoren -> Hauptversammlung zum Download bereit. Aktionäre, die einen Vertre-
ter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das For-
mular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt.

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten 
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Für eine gegenüber der Gesellschaft vor-
genommene Erklärung der Vollmachtserteilung oder den Widerruf bzw. eine Ände-
rung einer bereits erteilten Vollmacht oder für die Übermittlung des Nachweises der 
Bevollmächtigung eines Bevollmächtigten (Zugang bei der Gesellschaft möglichst bis 
zum 2. Juni 2015, 18:00 Uhr) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an (die Nut-
zung eines Übermittlungswegs ist ausreichend): 

JENOPTIK AG
Investor Relations
Frau Sabine Barnekow
Carl-Zeiß-Straße 1
07743 Jena
Per Fax: +49 (0)3641-652804

Später über die vorstehenden Übermittlungswege zugegangene Vollmachten, Wider-
rufe, Änderungen oder Nachweise können aus organisatorischen Gründen unter Um-
ständen nicht mehr berücksichtigt werden. Als elektronischen Übermittlungsweg bie-
tet die Gesellschaft an, die Vollmacht oder den Nachweis der Bevollmächtigung, 
Widerrufe oder Änderungen ohne zeitliche Beschränkung per E-Mail an die Adresse 
ir@jenoptik.com zu übersenden.

Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht kann ge-
genüber der Gesellschaft auch dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am 
Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Wenn die 
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgt, erübrigt 
sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung. 

b) Stimmrechtsausübung durch weisungsgebundene, von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer 
Weisungen durch Mitarbeiter der Gesellschaft als von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem 
Fall sind für den betreffenden Aktienbesitz eine fristgemäße Anmeldung und der 
Nachweis des Aktienbesitzes nach den in vorstehender Ziff. 2 beschriebenen Bestim-
mungen erforderlich. Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter muss Weisungen für die Stimmrechtsausübung enthalten, andernfalls 
ist sie ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform (§ 126 b BGB) 
übermittelt werden. Sie können hierzu das zusammen mit der Eintrittskarte über-
sandte Vollmachtsformular verwenden. Ein Vollmachtsformular kann außerdem bei 
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der Gesellschaft angefordert werden bzw. steht auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung zum Down-
load bereit.

Die vollständig ausgefüllte Vollmacht für die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter nebst Weisungen, Änderungen oder Widerrufe derselben sollten der 
Gesellschaft möglichst bis zum 2. Juni 2015, 18:00 Uhr unter o.g. Anschrift zugegan-
gen sein. Später zugegangene Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nebst Weisungen, Änderungen oder Widerrufe können aus or-
ganisatorischen Gründen unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden. Auf 
dem Wege der elektronischen Übermittlung kann die Vollmacht an den Stimmrechts-
vertreter nebst Weisungen, Änderungen oder Widerrufe bis zum 3. Juni 2015, 
11.00 Uhr per E-Mail an die Adresse ir@jenoptik.com übersandt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine Aufträge zu 
Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen und 
sich zu Verfahrensanträgen und unangekündigten Anträgen von Aktionären der 
Stimme enthalten werden.

c) Stimmabgabe per Briefwahl

Alternativ können Sie ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation durch Briefwahl abgeben. Auch hierzu sind für den betreffenden Ak-
tienbesitz eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes nach 
den in Ziff. 2 beschriebenen Bestimmungen erforderlich. Für die Briefwahl können Sie 
das zusammen mit der Eintrittskarte übersandte Formular verwenden. Ein Formular 
für die Briefwahl kann außerdem bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. steht 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren 
-> Hauptversammlung zum Download bereit. Die per Briefwahl abgegebenen Stim-
men sowie ein etwaiger Widerruf bzw. eine etwaige Änderung bereits abgegebener 
Briefwahlstimmen müssen bis einschließlich 2. Juni 2015, 18:00 Uhr, der Gesellschaft 
unter der oben angegebenen Adresse oder auf dem Wege der elektronischen Über-
mittlung per E-Mail an die Adresse ir@jenoptik.com zugegangen sein. Später zuge-
gangene Briefwahlstimmen, Widerrufe oder Änderungen können aus organisatori-
schen Gründen unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden.

Auch nach Vollmachterteilung an einen Dritten, nach Erteilung von Vollmacht und Wei-
sungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder nach einer Ab-
stimmung per Briefwahl bleibt die Möglichkeit einer persönlichen Teilnahme des Aktio-
närs an der Hauptversammlung unberührt. Im Fall einer persönlichen Teilnahme als 
Aktionär werden zuvor erteilte Vollmachten, Weisungen oder Stimmabgaben durch Brief-
wahl unbeachtlich.

Die Möglichkeit, am Tag der Hauptversammlung vor Ort ein Kreditinstitut, eine Vereini-
gung von Aktionären, eine Person seiner Wahl oder einen von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, bleibt unberührt.

4. Rechte der Aktionäre

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit (§ 122 Absatz 2 
AktG)

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil (fünf Prozent) des 
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 500.000,00  
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erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begrün-
dung oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung, also mindestens seit 
dem 3. März 2015, 0:00 Uhr, Aktionäre der Gesellschaft sind (vgl. §§ 122 Absatz 2 
Satz 1, Absatz 1 Satz 3, 142 Absatz 2 Satz 2 AktG). 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft (JENOPTIK AG, Vorstand, 
Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena) zu richten und muss der Gesellschaft spätestens 30 Tage 
vor der Versammlung, d.h. bis zum 3. Mai 2015, 24:00 Uhr, zugehen.

Gemäß §§ 122 Absatz 2, 124 Absatz 1 AktG bekanntzumachende Ergänzungen der Ta-
gesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wur-
den, unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher Weise wie diese Einberufung 
bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung zugänglich gemacht 
und den depotführenden Instituten nach § 125 Absatz 1 AktG mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand 
und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Absatz 1 
AktG oder Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers gemäß § 127 AktG an die folgende 
Anschrift richten:

JENOPTIK AG
Investor Relations
Frau Sabine Barnekow
Carl-Zeiß-Straße 1
07743 Jena
Fax: +49(0)3641-652804
E-Mail: ir@jenoptik.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag 
der Hauptversammlung, also bis zum 19. Mai 2015, 24:00 Uhr, eingehen, sowie even-
tuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung unverzüglich zu-
gänglich gemacht, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Veröffentlichung gemäß 
§§ 126 und 127 AktG erfüllt sind.

Für Vorschläge gemäß § 127 AktG zur Wahl von Abschlussprüfern gelten die vorstehend 
genannten Ausführungen zu § 126 AktG entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass 
der Wahlvorschlag nicht begründet zu werden braucht. Der Vorstand braucht Wahlvor-
schläge außer in den Fällen des § 126 Absatz 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn diese nicht die Angaben von § 124 Absatz 3 Satz  4 AktG (Namen, ausgeüb-
ten Beruf und Wohnort bzw. bei juristischen Personen die Firma und den Sitz des 
vorgeschlagenen Abschlussprüfers) enthalten. 

Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Absatz 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-
hungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen, die Lage des Konzerns und der 
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in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 
Absatz 1 AktG). Dieses Recht ist nicht fristgebunden. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 
AktG genannten Gründen absehen, etwa soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 131 Absatz 2 Satz 2 
AktG i.V.m. § 23 Absatz 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

5. Weitergehende Erläuterungen und Veröffentlichung von Unterlagen

Weitergehende Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimm-
rechtsausübung sowie den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 
127 und 131 Absatz 1 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.jenoptik.de in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung abrufbar. Dort werden 
auch die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich gemacht. Alle der Hauptver-
sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen liegen zudem ab dem Tag der Veröf-
fentlichung dieser Einladung im Bundesanzeiger in unseren Geschäftsräumen (Carl-Zeiß-
Straße 1, 07743 Jena) zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und werden auch während 
der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 ausliegen. Abschriften der vorgenannten Unter-
lagen werden den Aktionären auf Anfrage unverzüglich zugesandt.

Die Rede des Vorstands sowie die Abstimmungsergebnisse stehen nach der Hauptver-
sammlung ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jenoptik.de in der 
Rubrik Investoren -> Hauptversammlung zur Verfügung. 

Jena, im April 2015

JENOPTIK Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Die Einladung ist am 23. April 2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
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Jenoptik im Profil

Wir sind ein globaler Hightech-Partner. Optische Technologien sind die Basis unseres Ge-
schäfts. Zu unseren Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindus-
trie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und 
Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2014 erwirtschafteten wir mit 3.553 Mitarbeitern 
an rund 80 Standorten weltweit einen Umsatz von rund 590 Millionen Euro.

Die Jenoptik-Kennzahlen

in Mio EUR 2014 2013

Umsatz 590,2 600,3

Inland 211,1 228,4

Ausland 371,9 371,9

EBITDA 76,1 74,8

EBIT 51,6 52,7

EBIT-Marge (EBIT in % vom Umsatz) 8,7 8,8

Ergebnis vor Steuern 46,1 47,2

Ergebnis nach Steuern 41,6 47,2

Free Cashflow (vor Ertragsteuern) 22,5 47,0

Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte 29,9 24,4

Auftragseingang 589,2 575,3

in Mio EUR 31.12.2014 31.12.2013

Auftragsbestand 422,5 411,4

Anzahl Mitarbeiter 3.553 3.433
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Parkplatz

congress centrum
neue weimarhalle
UNESCO-Platz 1

WENN SIE MIT DEM AUTO KOMMEN: 
Wir bitten alle Kraftfahrer, sich am städtischen Wegweisersystem zu orientieren.

Im unmittelbaren Umkreis der Weimarhalle finden Sie zusätzliche Schilder mit Hinweisen
zu den Parkplätzen für Aktionäre, Gäste und Pressevertreter sowie ein Gebotsschild für
Rollstuhlfahrer.

WENN SIE MIT DEM ZUG FAHREN:
Sie befinden sich vor dem Hauptbahnhof auf dem Vorplatz, wählen eine der Buslinien 1,
5, 6, 7 oder 8 und fahren zwei Stationen bis zum Goetheplatz. 
Zu Fuß läuft man diese Strecke, leicht bergab, in 15 bis 20 Minuten.

KONTAKT:
JENOPTIK AG Investor Relations
Sabine Barnekow
Telefon: +49 3641 65-2156 
Telefax: +49 3641 65-2804 
E-Mail: ir@jenoptik.com

P Weimarhalle

Parkplatz
Aktionäre und

Gäste

Parkplatz
Presse
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